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Titel Thüringer Bauordnung (ThürBO) 

Amtliche Abkürzung ThürBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Thüringen

Gliederungs-Nr. 2130-9

§ 58 ThürBO - Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und
Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht
andere, sachnähere Behörden zuständig sind. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflichtgemäßem Ermessen die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(2) Soweit die Bestimmungen der §§ 12 bis 50 und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die
Anforderungen nach § 3 zu erfüllen, können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall auch weiter gehende Anforderungen stellen,
um erhebliche Gefahren abzuwehren.

(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige Maßnahmen gelten auch für und gegen Rechtsnachfolger.

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amts Grundstücke und bauliche
Anlagen einschließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung wird insoweit eingeschränkt
(Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des Freistaats Thüringen).

gespeichert: 06.05.2024, 05:35 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/e842fb73-521f-3ce9-848f-2ca44c6c745c
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d753ed27-6c1d-3b05-958b-2b43eb7b7a5b
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/8d857a78-34b6-3752-99dc-6d9cd053c50d
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/dfb812c8-c274-3cec-8f6b-ede88f5aa286


gespeichert: 06.05.2024, 05:35 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


